jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

8§ 18 FVWGG 2012 Geschaftsstellen

FVWGG 2012 - Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

(1) Die Geschaftsstellen sind mit der Besorgung der Kanzleigeschafte des Bundesfinanzgerichtes betraut und zur
Unterstltzung der Richterinnen und Richter des Bundesfinanzgerichtes berufen. Am Sitz und an jeder Aul3enstelle ist
jeweils eine Geschaftsstelle eingerichtet, eine Untergliederung in Geschaftsabteilungen ist zulassig.

(2) Jede Geschaftsstelle wird von einer Vorsteherin oder einem Vorsteher geleitet. Die Vorsteherin oder der Vorsteher
der Geschaftsstelle hat nach den Weisungen der Prasidentin oder des Prasidenten und an den AuRenstellen auch nach
den Weisungen der Leiterin oder des Leiters der Aul3enstelle den gesamten Dienst in der Geschaftsstelle zu leiten und
die Prasidentin oder den Prasidenten und die Leiterin oder den Leiter der AuBenstelle zu unterstiutzen.

(3) Inwieweit Bedienstete der Geschaftsstelle als Schriftfihrerin oder Schriftfihrer oder zur Vorbereitung von
Entscheidungen heranzuziehen sind, bestimmt die Geschaftsordnung.

(4)Die Bestimmungen Uber die ordnungsgemédfRe Geschaftsfuhrung fir den Bereich der AuRenstelle unter der
Verantwortung der Leiterin oder des Leiters sind in der Geschaftsordnung zu treffen.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 18 FVwGG 2012 Geschäftsstellen
	FVwGG 2012 - Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012


